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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FD Stadtplanung 10.01.2014 16/0867/1 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 06.02.2014 
Verwaltungsausschuss 10.02.2014 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan "Gewerbliche Tierhaltungs- und Tieraufzuchtanlagen" (§ 5 
Abs. 2b i.V. mit § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB); 
- Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung   
( §§ 3 (1), 4 (1) BauGB), Stadium I 
 
 
Beschluss: 
 
Die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (§§ 3(1), 4(1) 
BauGB) wird beschlossen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Bauleitplanung erstellt der FD Stadtplanung. 
 
 
A) Direkte finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme 
 
Ergebnishaushalt Aufwendungen Von: 01.01.2014 bis 31.12.2014 
      Betrag: 2.000,- € 
      Produktnr.: 5110001 
      Kto./Inv.-Nr. 4431100 
 
E) Mittelverfügbarkeit / Veranschlagung 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen in Höhe von 2.000 € für das Jahr 2014 beim 
Produkt: 5110001 unter der Kto./Inv.-Nr. 4431100 zur Verfügung. 
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Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 26.06.2013 das Konzept für die Steuerung 
von gewerblichen und landwirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen beschlossen.  
Die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans „Gewerbliche Tierhaltungs- und Tier-
aufzuchtanlagen“ hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 30.09.2013 beschlossen. 
 
Mit dieser Vorlage wird der Vorentwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplans „Gewerbliche 
Tierhaltungs- und Tieraufzuchtanlagen“ vorgestellt. 
Im Vorentwurf des sachlichen Teil-Flächennutzungsplans sind die vier im Steuerungskonzept 
ermittelten Eignungsgebiete als Sondergebiete SO „Gewerbliche Tierhaltungs- und Tierauf-
zuchtanlagen“ dargestellt. Zum Vorentwurf des sachlichen Teil-Flächennutzungsplans gehört 
eine Vorentwurfsbegründung mit Umweltbericht.  
 
Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen frühzeitigen Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
soll der Vorentwurf der Planung für die Dauer von drei Wochen ausgestellt werden, um der Öf-
fentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Parallel wird die gesetzlich vorgeschriebene 
Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) durchgeführt. 
Nach der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird die Planung unter Berück-
sichtigung der eingegangenen Stellungnahmen überarbeitet und ergänzt und dem Ausschuss 
erneut für den Beschluss der 2. öffentlichen Auslegung (§§ 3(2), 4(2) BauGB) vorgestellt. 
 
Die Sondergebiete sind in der Anlage zeichnerisch dargestellt.  
 
Mit der Darstellung der Sondergebiete im Flächennutzungsplan sollen gewerbliche Tierhal-
tungs- und Tieraufzuchtanlagen im übrigen Außenbereich gemäß § 35 Abs.3 Satz 3 ausge-
schlossen sein. 
 
Nachfolgend sollen vier Bebauungspläne für die vier Sondergebiete sowie zwei Bebauungsplä-
ne (Ost und West) für landwirtschaftliche Tierhaltungsanlagen aufgestellt werden. 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 
Die bauleitplanerische Umsetzung des Steuerungskonzepts verhindert ein unverträgliches Ne-
beneinander von Intensivtierhaltungsanlagen gegenüber landwirtschaftliche Tierhaltung, Woh-
nen, Naherholung und Tourismus. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Planzeichnung Vorentwurf – Teil 1 
Anlage 2: Planzeichnung Vorentwurf – Teil 2 
Anlage 3: Vorentwurfsbegründung 
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